
  

Nähere Erläuterungen zu den Rechten und Möglichkeiten                            
der Aktionäre 

Ordentliche Hauptversammlung der K+S Aktiengesellschaft 
am Donnerstag, 12. Mai 2022, 10:00 Uhr,  
die aufgrund der Covid-19-Pandemie als virtuelle 
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfindet.  
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Ergänzung der Tagesordnung  
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen 
Betrag von 500.000 € erreichen, können schriftlich oder in elektronischer Form nach § 126a BGB 
(d. h. mit qualifizierter elektronischer Signatur) unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlan-
gen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem 
neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen 
ist an den Vorstand zu richten. Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 
Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien 
bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten werden. Tagesordnungsergänzungs-
verlangen müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis zum 
Montag, 11. April 2022, 24:00 Uhr, zugehen. Wir bitten darum, Ergänzungsanträge an folgende 
Adresse zu übersenden: 
 
K+S Aktiengesellschaft 
Investor Relations 
Bertha-von-Suttner-Straße 7 
34131 Kassel 
E-Mail: hauptversammlung@k-plus-s.com (qualifizierte elektronische Signatur) 
 
Zugrunde liegende Normen: 
§ 70 Aktiengesetz (im folgenden AktG): 
„Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, daß der Aktionär während eines 
bestimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem Eigentum ein Anspruch auf 
Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder ein nach § 53 Absatz 1 
Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Kreditwesengesetzes tätiges Unternehmen 
gleich. Die Eigentumszeit eines Rechtsvorgängers wird dem Aktionär 
zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, von seinem Treuhänder, als 
Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemeinschaft oder bei einer 
Bestandsübertragung nach § 13 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des Gesetzes 
über Bausparkassen erworben hat.‘‘ 
 
§ 121 Abs. 7 AktG: 
„Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung zurückberechnet werden, ist der Tag der 
Versammlung nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder 
einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht 
in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend 
anzuwenden. Bei nichtbörsennotierten Gesellschaften kann die Satzung eine andere 
Berechnung der Frist bestimmen.‘‘ 
 
§ 122 Abs. 1 AktG: 
„Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen den 
zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. Die Satzung 
kann das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an eine andere Form 
und an den Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. Die Antragsteller haben 
nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens 
Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den 
Antrag halten. § 121 Absatz 7 ist entsprechend anzuwenden.‘‘ 
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§ 122 Abs. 2 AktG: 
„In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grund-
kapitals oder den anteiligen Betrag von 500 000 Euro erreichen, verlangen, daß Gegenstände 
auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss 
eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen im Sinne des Satzes 1 
muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 30 
Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen.“ 
 
 
Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge 
Jeder Aktionär ist berechtigt, einen Gegenantrag zu einem Vorschlag von Vorstand und/oder 
Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung zu übersenden. Ein Gegenantrag 
ist unter den Voraussetzungen von § 126 Abs. 1 und 2 AktG auf der Internetseite der Gesellschaft 
zugänglich zu machen, wenn er bei der Gesellschaft unter der nachfolgend bekannt gemachten 
Adresse spätestens am Mittwoch, 27. April 2022, 24:00 Uhr, eingeht. 
 
Jeder Aktionär kann außerdem unter den Voraussetzungen von § 127 AktG der Gesellschaft 
einen Wahlvorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern übermitteln. 
Ein Wahlvorschlag ist unter den Voraussetzungen von §§ 127, 126 Abs. 1 und 2 AktG auf der 
Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen, wenn er bei der Gesellschaft unter der 
nachfolgend bekanntgemachten Adresse spätestens am Mittwoch, 27. April 2022, 24:00 Uhr, 
eingeht. 
 
Wir werden rechtzeitig eingehende Gegenanträge oder Wahlvorschläge im Internet unter 
www.kpluss.com/hv zugänglich machen, sofern sie den gesetzlichen Anforderungen 
genügen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter der genannten 
Internetadresse zugänglich machen.  
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich zu richten an: 
 
K+S Aktiengesellschaft 
Investor Relations 
Bertha-von-Suttner-Straße 7 
34131 Kassel 
Telefax: +49 561 9301-2425 
E-Mail: investor-relations@k-plus-s.com 
 
Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge gelten als in der Hauptversammlung ge-
stellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungs-
gemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist (§ 1 Abs. 2 Satz 3 des Gesetzes 
über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungsei-
gentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (nachfolgend CO-
VID-19-Gesetz)). Eine Stimmrechtsausübung zu Anträgen oder Wahlvorschlägen erfolgt aus-
schließlich elektronisch über den Onlineservice. Das Recht des Versammlungsleiters, im Rah-
men der Abstimmung zuerst über die Vorschläge der Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt 
hiervon unberührt. 
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Zugrunde liegende Normen: 
§ 126 AktG: 
„(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer 
etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 genannten Berechtigten 
unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 
Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vor-
stand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in 
der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzu-
rechnen. Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglichmachen über die Internetseite 
der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 3 gilt entsprechend. 
 
(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu werden,  
 

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 
 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluß der Hauptver-
sammlung führen würde, 
 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende 
Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 
 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu ei-
ner Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist, 
 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den 
letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft 
nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weniger als der 
zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 
 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, daß er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen 
und sich nicht vertreten lassen wird, oder 
 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von ihm 
mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

 
Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als                    
5 000 Zeichen beträgt. 
 
(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlußfassung Gegenanträge, 
so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfassen.“ 
 
§ 127 Sätze 1 bis 3 AktG: 
„Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschluß-
prüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu werden. Der Vor-
stand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag 
nicht die Angaben nach § 124 Absatz 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 enthält.“  
 
§ 124 Abs. 3 Satz 4 AktG: 
„Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren Namen, ausgeüb-
ten Beruf und Wohnort anzugeben.“ 
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§ 1 Abs. 2 Satz 2 und 3 COVID-19-Gesetz: 
„Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet; 
er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor der Versammlung im Wege 
elektronischer Kommunikation einzureichen sind. Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, 
die nach § 126 oder § 127 des Aktiengesetzes zugänglich zu machen sind, gelten als in der 
Versammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende 
Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.“ 
 
 
Fragerecht  und Erklärung von Widerspruch  
Ein Auskunftsrecht nach § 131 AktG für Aktionäre besteht dieses Jahr nicht. Aktionäre, die ord-
nungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet sind, oder ihre Bevollmächtigten haben das 
Recht, Fragen bis spätestens einen Tag vor der Hauptversammlung, d.h. bis spätestens zum 10. 
Mai 2022, 24:00 Uhr, über den Onlineservice einzureichen. Eine anderweitige Form der Über-
mittlung ist ausgeschlossen. Danach und während der Hauptversammlung können keine Fragen 
eingereicht oder gestellt werden. 
 
Der Onlineservice ist erreichbar unter www.kpluss.com/hv. 
 
Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er eingereichte Fragen 
beantwortet. Die Beantwortung erfolgt gemäß den inhaltlichen Vorgaben des § 131 AktG. Fragen 
und deren Beantwortung können, soweit möglich, thematisch zusammengefasst werden. Im Rah-
men der Fragenbeantwortung behält sich der Vorstand vor, den Namen des Aktionärs bzw. des 
Aktionärsvertreters anzugeben, sofern der Aktionär bzw. der Aktionärsvertreter nicht widerspro-
chen hat. 
 
Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können außerdem vom Be-
ginn bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung am 12. Mai 2022 über den Onlineservice 
auf elektronischem Weg Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zu Protokoll des 
Notars erklären, § 1 Abs. 2 Nr. 4 COVID-19-Gesetz 
 
Zugrunde liegende Norm: 
§ 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz: 
„(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz der 
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird, sofern 
 

1. die Bild- und Tonübertragung der gesamten Versammlung erfolgt, 
 

2. die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische Kommunikation (Briefwahl 
oder elektronische Teilnahme) sowie Vollmachtserteilung möglich ist, 
 

3. den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt 
wird, 
 

4. den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, in Abweichung von 
§ 245 Nummer 1 des Aktiengesetzes unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens 
in der Hauptversammlung eine Möglichkeit zum Widerspruch gegen einen Beschluss 
der Hauptversammlung eingeräumt wird. 
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Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwor-
tet; er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor der Versammlung im 
Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind. Anträge oder Wahlvorschläge von 
Aktionären, die nach § 126 oder § 127 des Aktiengesetzes zugänglich zu machen sind, gel-
ten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag 
unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet 
ist.“ 
 
 

Möglichkeit zur Einreichung von Stellungnahmen zur Veröffentlichung im Online-
service 
Nach Maßgabe der Konzeption des COVID-19-Gesetzes haben Aktionäre in der virtuellen 
Hauptversammlung nicht die Möglichkeit, sich in Redebeiträgen zur Tagesordnung zu äußern. 
Aktionären, die ordnungsgemäß angemeldet sind, oder ihren Bevollmächtigten wird aber – über 
die Vorgaben des COVID-19-Gesetzes hinaus – die Möglichkeit eingeräumt, vor der 
Hauptversammlung Stellungnahmen mit Bezug zur Tagesordnung, die einem Redebeitrag in der 
Hauptversammlung entsprechen, zur Veröffentlichung im Onlineservice einzureichen.  
 
Aktionäre, die ordnungsgemäß angemeldet sind, oder ihre Bevollmächtigten können ihre 
Stellungnahme bis spätestens 9. Mai 2022, 24:00 Uhr, über den Onlineservice einreichen. Eine 
anderweitige Form der Einreichung ist ausgeschlossen.   
 
Die Stellungnahme ist in deutscher Sprache einzureichen und deren Umfang darf 10.000 Zeichen 
nicht überschreiten.  
 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Veröffentlichung einer Stellungnahme im Onlineservice. 
Die Gesellschaft behält sich insbesondere vor, Stellungnahmen nicht zu veröffentlichen, wenn 
sie keinen erkennbaren Bezug zur Tagesordnung der Hauptversammlung haben, in Inhalt und 
Darstellung einem zulässigen Redebeitrag in der Hauptversammlung nicht entsprechen oder 
beleidigenden, diskriminierenden, strafrechtlich relevanten, offensichtlich falschen oder 
irreführenden Inhalt haben. Gleiches gilt für Stellungnahmen in anderer als deutscher Sprache 
sowie für Stellungnahmen, deren Umfang 10.000 Zeichen überschreitet oder die nicht bis zu dem 
oben genannten Zeitpunkt oder nicht über den Onlineservice eingereicht wurden. Ebenso behält 
sich die Gesellschaft vor, je Aktionär nur eine Stellungnahme zu veröffentlichen. 
 
Soweit im Vorfeld der Hauptversammlung nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen 
ordnungsgemäß eingereichte Stellungnahmen zugänglich gemacht werden, geschieht dies im 
Onlineservice unter  
 

www.kpluss.com/hv 
 
Stellungnahmen werden unter Offenlegung des Namens des einreichenden  Aktionärs 
beziehungsweise Bevollmächtigten im Onlineservice zugänglich gemacht. Eine Veröffentlichung 
im Onlineservice kann daher nur erfolgen, wenn der einreichende Aktionär beziehungsweise 
Bevollmächtigte sein Einverständnis mit der Nennung seiner Namens in der Zugänglichmachung  
erklärt hat. 
 
Etwaige Anträge, Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche gegen Beschlüsse der 
Hauptversammlung in den eingereichten Stellungnahmen werden nicht berücksichtigt. Diese sind 
ausschließlich auf den in dieser Einberufung beschriebenen Wegen einzureichen. 
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Kassel, im März 2022 
 
Der Vorstand  
K+S Aktiengesellschaft  
mit Sitz in Kassel 


	Ergänzung der Tagesordnung
	Zugrunde liegende Normen:
	Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge
	Zugrunde liegende Normen:
	Fragerecht  und Erklärung von Widerspruch
	Zugrunde liegende Norm:
	Möglichkeit zur Einreichung von Stellungnahmen zur Veröffentlichung im Onlineservice

